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DR. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zahl: 50 115/672-II/2/92 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 WIE N 

TI - 0/-04 9 ~ef lBe~ageii ~ den @~eiiogY'&pbl§ebeil lFroto'kofiei! 
~= Nauoßalraws XVW. Q~seuiebungspenode 

Wien, am 17. August 1992 

:3163 PAB 

1992 "'08- 2+ 
31tf8/J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Dr. PETROVIC und FreundInnen haben am 

26. Juni 1992 unter der Nr. 3188/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend "Verharmlosung der Anfragebeantwortung im Zusammenhang mit 

Tierquälereien" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie erklären Sie sich den Widerspruch hinsichtlich des Vorliegens von 
tierquälerischen Haltungsbedingungen in der Beurteilung des Veterinäramtes 
und der Behörden der inneren Sicherheit? 

2. Halten Sie im Lichte dieser Diskrepanz immer noch die Meinung, daß die 
Polizeibehörden mit dem erforderlichen Nachdruck Tierquälereien ahnden, 
aufrecht? Wenn ja, worauf gründet sich im Lichte des beigelegten 
Schreibens Ihre Annahme? 

3. Es hat den Anschein, als würden die Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
über die Tierquälerei seitens der Polizeiorgane auf Akte des grausamen 
Vandalismus, wie etwa der bewußten Verletzung von Tieren in Parkanlagen 
oder ähnliche Vorkommnisse, beschränkt. Hingegen konnte die fragesteIlende 
Abgeordnete bei "gewerblichen" oder "industriellen" Tierquälereien, wie 
etwa bei der Zurschaustellung von Tieren oder aber in Zusammenhang mit der 
Lieferung und Haltung von Versuchstieren, oder bei der "Behandlung" 
landwirtschaftlicher Nutztiere, insbesondere bei Transporten zum 
Schlachthof spwie bei der Schlachtung selbst, keine auch nur ansatzweise 
befriedigende Aktivität der Behörden der inneren Sicherheit feststellen, 
obwohl das StGB jede unnötige Tierquälerei, also gerade auch die absolut 
vermeidbaren tierquälerischen Praktiken in Landwirtschaft, Gewerbe und 
Industrie, inkriminiert. Welche Beispielsfälle werden im Rahmen der 
Ausbildung von Polizeiorganen betreffend die Tierquälereibestimmungen laut 
Lehrplan durchgenommen? 

4. Wie lauten die entsprechenden Textpassagen der verwendeten Lehrunterlagen 
hinsichtlich der Schulung zum Tatbestand Tierquälerei?" 

Die vorliegende Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu Frage 1: 

Dem Gutachten der MA 60 vom 4. Feber 1992 ist zu entnehmen, daß die 

Tierhaltung des Cirkus Colosseum nicht den Grundsätzen der Tierhaltung 

gern. § 11 des Wien er Tierschutz- und Tierhaltegesetzes entspricht. 

Eine Übertretung des § 222 StGB wird nicht einmal angedeutet. 

Für die Vollziehung des § 11 des Wiener Tierschutz- und Tierhaltegesetzes ist 

ausschließlich der Magistrat der Stadt Wien, für das Setzen von sofortigen 

Zwangsmaßnahmen ist gern. § 23 des Wien er Tierschutz- und Tierhaltegesetzes der 

Amtstierarzt zuständig. 

Wie bereits in Beantwortung Ihrer Anfrage vom 20. Feber 1992 (2408/J) 

ausgeführt, wurde der Amtstierarzt zur Beurteilung der Situation beigezogen. 

Zu Frage 2: 

Bei der Beurteilung des Einschreitens der Beamten sind die Tatbestände nach 

dem Strafgesetzbuch (§ 222 StGB) und dem Einschreiten aufgrund allfälliger 

Mißstände im Sinne des Wiener Tierschutz- und Tierhaltegesetzes zu beachten. 

Aufgrund der vorgefundenen Beurteilung durch den Amtstierarzt konnten die 

Beamten zurecht davon ausgehen, daß der Tatbestand nach § 222 StGB nicht 

vorgelegen ist. Durch die Beiziehung des Amtstierarztes wurde die zuständige 

Behörde im Sinne der Tierhaltung nach den Bestimmungen des Wiener Tierschutz­

und Tierhaltegesetzes beigezogen und in Kenntnis gesetzt. 

Zu Frage 3: 

Es werden Beispiele aus der Fachliteratur, die zumeist auf höchstgerichtlichen 

Entscheidungen beruhen, zur Kenntnis gebracht. 

Zu Frage 4: 

Ich verweise auf die Beilage. 
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Elfter Abschnitt 

Auszug aus 
"Das österr. Strafgesetzbuch" 
von Ur. Helmut Haberl und 
Ur o Jörg Hofreiter 

Tierquälerei 

TierqUlälerei 

§ 222a (1) Wer ein Tier roh mir8lhandieU oder ~hm lL.mnötige Qualen zu­
füg~, ist mit Fre~heltss~raie bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Ebenso is~ zu bestra~en, wer, welf'ilrn auch mJJr fahrlässig, nm Zusam­
mernhang mät der lBe~ömeru.mg e~ner 9lrößeren Zah~ von Tneren diese da­
dh..!lrch, dlaß er FiH~erull"Og odelf' Tränke l\..!ln~elf'läßt, oder au~ andere Weise län­
gere Zeit hioourch einem qua~vo~~en Zustall"Od ausseltzt. 

A. Vergehen (GH). 

B. 1. TatobjeJkt( sind Tiere aller Art (Säugetiere oder Wirbeltiere, Insekten uam), gleich-
. gültig, ob sie für den Menschen nützlich oder schädlich sind (LSK 191/78). 

2. Die Tathandlurog besteht: 
nach Abs 1: 
a) im Il'ohem Mü8hsll'Udlein; 

Unter Mißhandlung ist jeder erhebliche Angriff auf den Körper und das Wohiempfin­
den des Tieres zu verstehen. 

Roh ist die Mißhandlung, wenn aus dem Ausmaß und der Intensität der gegen das 
Tier gesetzten Handlungen und der dem lier zugefügten Schmerzen in Verbindung 
mit dem Fehlen eines vernünftigen und berechtigten Zwecks auf eine Gefühlslosigkeit 
des Täters geschlossen werden kann (LSK 94, 95/75). Sie kann aber auch in einer 
bloß einmaligen und kurzen Schmerzzufügung bestehen (LSK 96/75). 
b) im Zufügen lIInnöUger Qualen, ds körperliche Schmerzen von gewisser Dauer, 
aber auch die Herbeiführung anderer Qualen wie Hunger oder Angst; 
Bei s pie (e: Das Befördern eines Hundes im Kofferraum eines Personenkraftwagens. 
Das Zurücklassen eines Hundes in einem geschlossenen Personenkraftwagen, der in 
der sommerlichen Jahreszeit auf einem Parkplatz mehrere Stunden der Sonnenbe­
strahlung ausgesetzt ist. Hetzen von Hasen, um sie zu überfahren, nachts mit aufga­
b/endetem Scheinwerfer eines Mopeds über ein Feld (LSK 278/79). 

Eine Quälerei ist dann nicht unnötig, wenn sie bestimmte Grenzen nicht überschrei­
tet und zugleich bewußt als erlaubtes Mittel angewendet wird, um einen vernünftigen 
und berechtigten Zweck,zB eine zumutbare Arbeitsleistung, zu erreichen oder wenn 
das Tier auf diese Weise zum Gehorsam angehalten wird. 
nach Abs 2: im AlIIsseb:en einer gli'ötaeli'eIl'U Zah! von Tieren einem qualvoRien ZUm 
stand im Zusammenhang mit ihrer Beföll'der@.Bng. Die Tiere müssen dabei längere Zeit 
hindurch einem qualvollen Zustand ausgesetzt werden, uzw entweder dadurch, daß 
ihre Fütterung oder Tränke unterlassen wird oder auf andere Weise der qualvolle Zu­
stand herbeigeführt wird. 

3. Als Schuijdfform wird in den Fällen des Abs 1 wenigstens bedingter Vorsatz gefor­
dert; im Fall des Abs 2 genügt auch Fahrlässigkeit. 

339 
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Schulungsunterlage zum 
Thema Tierschutz 

M'JR - Landesgesetze ';;/3, 2. T. 

T I E R S C HUT Z U ~ D _._-_ .... _--~----"-
'1' I ERH ... I,TEG El:iBTZ - .-'- _._._-_.--_._._--

I. ..BSCHNITT: 

... lle;cmcinc Bestimmungen 

§§ 1 - 3 

110 ,:I.BSCHNITT: 

Tie+,schutz 
§§ 4 - 10 

111. ,,' .. BSC.HNITT: 

§§ 11 - 17 

IV:. J" .. BSCHIHTT: 
§§ 18 - 23 
Behörddn und Verfahren 

v" i .. BSCm-:-ITT: 

Ticrschutzorgnne 
§§ 24 - 27 

VI.. 1'i..BSCHUITT: 

Strafbestimmungen und Verfall 
§0 28 Uo 29 

VII 0 .... BLCffi\TITT: 

Überg~lgs und 8chluBbestimmungün 
§§ 30 U 0 31 

nlage 1 und Anlage 2 

Sonstige tierschutzrechtliche Vorschriften 

Seite 

1 - 3 

3 -7 

7 - 12 

13 - 17 

18 - 20 

20 

21 

22 

23 + 24 
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Tierschutz/ 1 

T I E R seI! U T Z 

Ge[jetz vom 2l~. Juni 1987 über den Schutz von 

Tieren vor '.l.U~lt,;l~ei und mutvlillic;er '.L'ötung 

sowie die Haltung von 'lIieren; 

':liener Tierschutz- und Tierhaltegesetzo 

I e A B 8 C H N I T T 

1 1 ,.:.' ', . .: '-, !:II . " • '~'"1 .' -.... . ~ 
.. -"'AllgeroEiine 'Be'stimmungen 

Allgemeip~ Grundsätze: 

§ 1 (1) Dieses Ges'etz dient dem ßchutz des Lebens und des 

"'fohlbefindens von Tieren sowie dem Schutz von f'ienschen 

vor Gefahren, die sich aus der Tierhaltung ergeben. 

(2) Der Eigentümer ei!'6s Tieres ist verpflichtet, 

bei der Hal~ung für die Beachtung dieses Gesetzes, 

der dara1.!! gegründeten Verordnungen sowie der in Be= 

scheiden enthaltenen Aufträge und auflagen zu sorgen. 

Ist ihm dies nicht möglich, hat er das Tier an Insti= 

tut.e" Vereinigungen oder Personen zu übergeben,' die 

. eine Einhaitu~g dieser Vorschriften gewährleisten. 

(5): Bei Pers~nen, die' das' 14. Lebensjahr noch nicht ,-
voile,ndet hab~,n, hat fÜr die Ei,nhal tung dieses Gesetzes, 

der darauf gegrimdeten Verordnungen sowie der in Be= 

scheiden enthal tenen ;i..u~tri::ig,e und A\:lflaßen - sOl."Iei t 

keine Verant,"!ortlichkeit 'ilach § 13 1\,bs. 6 z\'/ei ter Satz 

besteht - derjenige zu sorßen, der'die elterlichen 

Rechte im Ginne der §§' 144 ff ABGB -ausübt. 

zu § 1: 

Durch Abs. 2 soll im Binne einer Generalklausel die 

Verantwortlichkei t des EiC'entümers für eine ordnunGs= 

gemäße Haltung seines ~f'ieres in Form einer :;~echts= 

pflicht festf,eIegt werden. 

Die im Abs 0 j vorc;eschene ,',usnn!lme von cl.er ;~orr,fnL- ~~, 

pflicht hinsichtlicll § 13 ) .. 0S 0 -1 bis "3 liegt darin 

begründet, daß auf Grund d.er bisheriC;C:!l l::!'fahrunr:;c,; 
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Tierschutz! 2 

in der Vollzugspraxis mit ähnlichen Regelungen zweck= 
'mäßiger erscheint, den Halter eines Hundes für eine 
Sorgfaltsverletzung dürch e'inen strafurunün~igen, ~em 
dieses Tier anvertraut wurde, zur Verantwortung zu 
ziehen. 

§ 2 

Geltungs~e~~~~h: 

Dieses Gesetz findet, ausgenommen die §§ 7, 11 Abs. 4, 
I • 

16, 30 Abso 2 bis 4, nur auf Tiere liIlH\::rldung, die 
Schmerzen enmpfir.!ien' können. Es gilt nicht für Hand= 
lunfsen, o.ie in 'Ir{(~idgerechter Ausübu~g der Jagd oder der 
Fischerei vOl'6enommen werden 0 

zu § 2: 

Bei Tieren, die'8chmerzen empfinden können, handelt 
es· sich in der' Regel um l.!irbel tiere 0 

Begriffsbestimmungen: 

§ 3 (1) Als !Iaustiere gelten Hunde so\,rie alle domestiz;"erten 

Formen von Katzen, Kaninchen, Geflügel (Haushühnern, 
.Truthühnern" Perlhühnern, Gänsen, Enten und Tauben), 
Pferden, 'Es'eln, 'Rindern, SCh,-reinen, Schafen und Ziegen. 

(2) Als ~eimtiere gelten jene Tiere, die ihrer Art 
oder Rasse nach geeiß~et sind, im wohnbereich ~ehalten 
zu 1,olcrden, wie Hunde, Katzen, Goldhamster, I-leersch""ein= 
ehen, Kanarienvögel, '{ellensittiche und in ihrer Haltunßs= 
fähigkeit verf,leichbare Vögel sowie Zierfische. 

(3) AI,s l/ildtiere gelten alle Tie.re außer den Haus= 
tieren (Abs. 1) und den Heimtieren (Abs, .. 2)o, 

(4) Ein Tierheim ist eine nicht auf Gewinn gerichtete 
Einrichtung zur Verwahrung fre~der oder herrenloser 
Tiere. 

(5) Halter ist, wer im eigenen Namen zu entscheiden 
hat, wie ein Tier zu betreuen oder zu beaufsicntigen 
isto 
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Tierschutz/ "~ 

(6) Verwahr er ist, wer die unmittelbare Herrschaft 
über d~s Verhalten eines Tieres ausübt. 

(7) Unter Schlachten ist das Töten eines Tieres durch 
Blutentzug und nachfolgendes Ausll'reiden zum Zwecke der 
Fleischgewinnung zu verstehen. 

(8) Notschlachtung ist jedes Schlachten~ zu dem sich 
der Tierbesitzer entschließt, weil ihm a.m Tier lI'Tahr= 
genommene Krankheitssymptome oder äußere Verletzungen 
die'Besorgnis einer gänzlichen oder teilweisen Ent= 
wertung des Tieres nahelggB:t;l, ~I wea:ch.er:"""er·lVorbeugDn~ ... Willo 

I I. A B S C H N I T T 

Tierschutz 

Grundsätze des Tierschutzes: 

§ 4 (1) Niemand darf ein Tier in qualvoller \leise oder 
mutwillig töten, ihm unnötige Schmerzen, Qualen, Ver= 
letzungen oder sonstige 8chäden zufügen oder es unnö= 
tig in schwere Angst versetzen, Die Tötung eines Tieres 
ist dann mutwillig, '-Tenn der damit angestrebte Zweck 
den guten Sitten zuwiderläuft • 

(2) Tiere sind so zu behandeln, daR ihren art- oder 
rassegerechten Bedürfnissen weitestgehend entsprochen 
wird. 

(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung zum 
Schutz des Lebens und des Wohlbefindens von Tieren die 
Verwendung bestimmter Geschirre, J\nbindevorrichtungen 
oder Ger~te beim Tierfang zu verbieten. 

zu § 4: 
Unter dem "3eßriff ";}<?.!lme.Fz~n" werden körperliche Schmer= 
zen verstanden; 
unter dem Begriff "~~_alen" fallen wesentliche üeeintrüch", 
tigungen des \"ohlb0findens;:dos"~TiBres 0 

Das "lesen des Begriffes 11 Schaden 11 1 i cr;t darin, dan der 
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Tierschutz/ 4 

Zustan~' in'dem sich das Tier befindet, zum Schlechteren 

... veränd(,rt wird 0 Auch hier genügt bereits eine voriibel;':;:' 

gehen9.e Beeinträchtigung 0 'Die Zufügun~, ~.l'!-i.e~~' Schadens":" , 
besteht z .. B. darin, ''1erm einem Pferd' der Schweif a1\Se= 

schnitten wird. 

Unte;r ~em Begriff "Angst" wird eine Ur~mPf±'I?:dung'4es' 

Tieres Jc;st~nderi" d:i,e besonders ':Ln unnat\4'iichen Si;"":_ 
tuationen oder unter Zwangseinwirkuhg '(Festhalten) er::' 

lebt wird .. " 
o' • • ,0,: ::: ..•.. 

," ;.~.. '!' ~. .... • • • • r. ,'. . . \ ... ' ',' . 

Formen der 'Tierquälerei: 
~ 

§ 5 Als Tierquälerei im Sinne des § 4 Abso 1 und 2 sind 
insbesondere anzusehen: 

, ' 

1 0 das Aussetzen eines Heim-, Haustieres oder eines 

gefangengehaltenen i.lildtieres ~ 'das zum Leben in 

der Freiheit unfähig ist, 

20 das Abrichten oder PrÜf',en, de~,:Schär.fe an einem, 

and9ren lebenden Tier; '" 

30 die Anwen~u~g von übermäßiger Härte und von Straf: 
, , 

, schüssen beim Abri~ten Und Prüfen von Hunden, 

4. die Verwendung vo~ Stachelhalsbandern sowie die 
, ' , 

Anwendung von Method'en, die dem 'Tier Qualen, Ver= 

letzungen, oder sonstige Schäden zufügen, 

5. das Aufeinanderhetzen von Tieren, " 

6 .. das Zuführen von Reizmitteln zur Steigerung der 
Leistun~'von Tieren, 

7'0 das Abverlangen von Leistungen, welche die, Kräfte 
des Tieres übersteigen,' 

, . 
8. das Ver\venden von Tieren zur Schaustellung, ~,ler= 

bung oder zu ähnlichen Z"/ecken, wenn damit für:~g~s" 
Tier Schmerzen, f.:,;ualen" Ve~letzungen oder sonstige ' .. 

. . . . . 
'Schüden verbund.en sind oder, es lllDnötig in sch\verc 

lmgst versetzt wird, 

9~ die hochGradige od~r dauernde 'Beunruhigung von 
Ticreno 

) 

'\ 

" 
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Tierschutz/ 5 

zu § 5: 
Dic;se Bestimmung soll in dümonstrativcr l' .. ufzählung 
einzelne Formen der Ti~rquälcr0i anführen, um die 
Vollziehung dieses Güsetzes zu erleichtern .. 

Mitwirkung von Tieren bei Veranstaltungen: 

§ 6 (1) Die Mib..rirkung von Tieren bei Veranstaltungen, die 
dem ~Viener Veranstaxtungsgcsetz, LGEIL. fü:r; i'lien Nr. 12/1971, 
in 4er jeweils geltenden Fassunß, unterli~gen, ist der Be= 
hörde vom Veranstalter (Geschäftsführer) zu meldeno 

(2) .. 000000 

. (3) ~'.fenn bei d€rartigen Veranstal -tungen die Gefahr einer 
Tierquälerei droht, hat der Magistrat dem Veranstalter 
die aus Gründen des Tierschutzes erforderlichen Aufträge 
zu erteileno 

(4) 000000"$ 

(5) Der Magistrat ist berechtigt, zu Veranstaltungen und 
Proben, bei denen Tiere mitwirken, Tierärzte der Behörde 
(§ 21 Abs. 2) zu entsenden, um. die Einhaltung dieses Ge= 
setz es und der darauf gegründeten Verordnungen und Beschei= 
de zu überwachen .. Diesen Or(l;anen ist, souei t dies zur 
Kontrolle erforderlich ist, der freie Zutritt zur Veran= 
staltungsstätte und zu allen dazugehörigen JüUagen und 
Räumen zu gestatten sovic vom Veranstalter (Gcschöftsfüh= 
rer) jede zur Kontrolle erforderliche i~uskunft zu er= 
teilen .. 
-(6) Stellt der Tierarzt der Behörde eine Gef&hrdung der 

Interessen des Tierschutzes fest, die wegen drohender Ge= 
fahr ein unmittelbares Eingreifen erfordcrt~ hat er die 
zur Beseitigung der Gefahr erforderlichen Anordnunsen zu 
erteilen und nötigenfalls die Mitwirkung der Tiere zu ver= 
bioteno 

(7) .... 00 .. 00 
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Tierschutz/ 6 

Tiertransporte: 
•• :!' ,.~ . .t : ..... : '~·".'.::':!H::, ~ ~ 

'~ , ., t ' .. 'I .", .,: ,:1, •• "....., " 
qb .' • , • 

§ 7" Tiere· s,inq..ßo
t 
··zu,·.oq':fö.rd·ern.,L ·daß·:ibD.en 'hicli:ti:;bnnöt'igö~ 1:-

Schmerzen, Qu.a:i!..~u·,: ..vJ~rletzwigen· ·oder: soIisti·ge.~.'S~hä[en: ·~u= 
gefügt und s~'e nicht unnötig in schwere Angst 'versetzt 

werden.. Si e d~f :~·\.~~~:rHx;,:~.~.;:!~~If~l}J.~~~f?Q~Ji:·(g8.t.uhii~~t~ 
.~fltri~pe.?:J?~?=!:.~.~~-:--,tlll?:d: ~~.p.~.?:-a~~J?i·~~,;:9;~f.;·:·; 1;,- ,;.i··:.,. C·:; ... ~ :; 
':'. 6". ,: ..... ~ .••• ",: ·~ •... ~,: ••. ':t •. ':.:.·'·· : .•• : .... ~ .. .. ~~ ...• ; ..•. -::\.!~ ... ,.oJ.i· •.• t ... ;:;. .. ,;:~:.~ .. :;l r.!·~::\ ~.,' .. ' :';.::~.t~ \ :.t: .. :: i~\. :.:~ . ~ .:'" ,:,:' .:" ,"1. .... 1''''-.:. 

ZU § 7: . . ... , ... " . " .. i· . :' .. ;, •.. , •...• : .• : ':~: .;. '~:. 
(.l."\ •• ," .. ,. ';: ,-:' ..... !."! ,i;.i: :. ':~~: .. ' ' ". !,' :'~ .. ", ' 

~ .. ' Der· G~~.~ tifr:l~i,e.; ~~;Eff}~~~ß: ~eri B~1?~~~l1ppp.gen'. ü,".~P ·~.ä~r~. 
transporte auf alle Tiere liegt darin, daß das euro=.:. 

- " "'I '! ;. ' .. t. • - , 

',päische Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim 
," . .. ". 

:;. .~p.:t;e~ati6nalen . Transport ,:: .. BGBI'~ lTi',;f: 597/1973, ,. alle" . 

Ti~~e einbeziehto' 
. :\!:" ,': . , . ",; : " 

Tierversuche: 

.. 
' . 

.. i 

" . 
'" .' 

'.' 

§ 9 Tierversuche~ die im Zusammenhang mit Angele~enheit~n 
stehen, .. die. i.n. dieZuständigkei.t des L~des 'ialien;~ : sind 

.. '. _.'; ';':", .. . • • .' • ~'... '. • B· ~ 

verbo'tEmo .. : ' .. '; ) ...... r . -_ . ;.';;::.: . :'.! :': -'.. . " 
.. -' .. ', 

. Scl?l~'chtung '1D-p. TÖ~ von Ti.~~en: 
•. 0-. .. .'.. • . ..' " ~ .. 

& ;'," 

" 
. . . 

.. ,:~ , 

. ,,': 

". 

§ 10 (~.). . ,Beim Schlachten' a:ller:rwarinblütt,gen 'Ti'e:fe: lIlu'ß de'in ;' 
lAH-:t~.entz~g eil;tcf vQllkommene aJ:lgemeine "BetäubUng 'Vo'raus~" 
geh~n·o· ·.;Die· :B~:täubu'ng:.mu.R.so· vorgep.omm.eri·:werden·7~ daß Umi6= 
.·tig·~.·A.ngst wid 'Schmexzen:"fUr ~'die !riere·:Yerndederi: wcroeh~' 
Ist :cip.e Batäubl:lug, unter· ·:d·eii 'gegebenen- 'UiIistäiiden, Wie .': 
etw?- bei einer . Notschlachtung, nicht möglich oder .s-teheri.: 

zwingende: r~~üigiöse Gebo~e oder Verbote cineI! .anerkapnten -.' '. ,"' .' ." '. .. , 

Religi<?n~gesells<?h~ft. ,entgegeI+') ·so. i~t. die .. s.c.b.lacht~g· )' 
s~ vprzu.n:e~en ~. daß. dem ~ier nicht unnötige: Schmerzen::·>;'!. . , .. , '. .., ' ... 
zugefügt \-Ierd.en und es nicht, unn,ö.tig inschw;ere Angst 

-. ,* , 

verse.tzt w~rdo :. 
\. 

..... .. :,' 

(2) Die Schlachtung eines Tieres darf nur durch Personen 

vorgenommen werden, welche die dazu notwendig~~. K9pntnisse 
und Fähiglcoi ten besitzen. 

(3) Die Tötung eines Tieres hat so zu geschehen, daß je= 
da unnöti[;c fJchmcrzzufügung vormieden \,:i):,d und 'ldas Tier 
nicht u~U1ötig in sch\ITere .t\.ngst vers~tzt ,,,,ird ~ '1 

Co':: 
~:' ')1 

~ ... 
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Tierschutz/ 7 

(4) Die Land~srcgierung hat im Interesse des Tierschutzos 
durch Vi.;rordnung; h(.;stirruntc : . .;chLlchtmi..:thodcn zu vorbieten, 

zuzulassen odor zu ß\~bicten .. 

.. , . 
~ 

I I I.. A B S C H TI I T T 

Tie:rhaltung 

Grundsätze der Ti~rhaltung: 

§ 11 (1) Her ein 'l'iur in seine Obhut nimmt, hat ibm art-, 
ra.sse- und al tcrsgorochte Nahru~g und Pfleßc sowia art-, 

'. -
rasse- und':-V=crhal'tensc:;cruchte Unterbringung zu .gC\'1ähren 

und bei Erkrankung oder Verl.etzung. erfordcrl~chcnfallf? 

chestmößliche tierärztliche B0trouung zu vcrschaffe~ •. 

(2) Das art-, rassc- und altorsspczifischc Be'\'Tegungs= 
bedürfnis eines Tieres darf nicht dauernd,oder unnöt;i.g 
eingeschränkt werden, wenn ihm dam.:L t Schmerzen,' (lUalen, 

Verlctzungen oder sonstige Schäden zugefügt werden, oder 

das ~icr in s~hwere_ Angst. vo.r.s.etzt· :w:ird", 

.' (3r 'Tiere sind so zu halten, daß ihrc"Körporfunktionon 

und ihr Vorhalten nicht gestört sowie ihre Anpassungs: 

fähigkei t nicht überfordert· '·Iorden. 

(4) Ti0re' sind so zu halten odor zu vor\'lahrcn, daß .. , 

1. Menschen nicht gefährdet, 

2 .. rionschen, die nicht im selben Haushalt leben, 
nicht unzumutbar buliistigt und 

30 fre:mde Sachen nicht beschädig~ 

. "Ierden " , . . 
Ob', Bclä,stigungen im Sinne dür Z 2 zumutbar sind, ist nach' 

den l"1aßstäben oi;r1\:5 nor!1lal cmpfindord'oD I1cnschcn und auch 

auf Grund der örtlichen Verhältnisse zu beurteilen .. 

(5 ... 7) 
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. 
Abs. 1 - Diese B~stimmung stellt ein Kornstück des Tier= 
schutz- und TierhaI tegesetzee:~dq.r9' ;zWäal~~sieiditl::'GrtUld= 
sätze normiert, die b~i einer Tiurhaltung zu borücksichti= 
gen sind. 

-Abs .. 2 - Im Falle des Abs .. 2 ist oine genaue Besc::l:'teibung 
des Zustandes zum Zeitpunkt des Einschrcit0ns erforderlich; 
z. B .. : "Zu kl einer Käfig" .. 

Abs. 4 - ~undcgebell ist ab 1.1.1988 nicht mehr gern. 

Arto VIII'EGVG strafbar, sondern ist unter den Tatbestand 
. des § 11/4/Z 2 Tierschutzgesetz zu s\ibaUJhieru:c.. 

Siehe hiezu.§ 22 Tierschutz- und Tierhaltegesetz, wobei ins= 
besondere·auf die VerhältnismäRigkeit be~acht zu n.ehme~ ist. 
Zunächst sind jedoch alle anderen riöglichkeiten auszu= 
schöpfen (z .. B .. Herbeiholen des abwesenden l)ohnungsinhabers), 
um dem Gese~zcsauftrag GenüGe zu tun~ 

Verbot der Tierhaltung und de,E Um.ß.ange~ mit .!i2E~ 

§ 12 .(.1) Die Behörde hat Personen, die wegen einer sch\Arer= 
wieg~nden oder tvegen wied'erhol ter übertretung tierschutzrecht= . , " 

licher Vorschriften bestraft wurden, das Halten von, Tieren 
und den Umgang mit Tieren zu verbieten. Die Dauer und der 
Umfang des Verbotes sind entsprechend den Erfordernissen 
des Tierschutzes festzusetzeno 

(2) 0 • ~ • 0 

Haltunp.; von Hunden: 

§ 13 (1) An öffentlichen Orten, wie etwa Straßen, .Plätzen~ 
land- und 'forst, .... irtschaftlich r;enutzten' Fl.tchen, sowie .frei 
zugänglichen Teilen von Häusern, Höfen, Lokalen und I~lein= 
gartenanlagen, müssen Hunde entweder mit einem um den Fang 
g'eschlossenen fiaulkorb (Abs ol~) versehen sein -::>der so an 
der Leine geführt tverden, daß eine jederzeitige Beherrschung 
des Tieres ~ewährleistet ist .. 

(2) In öffentlich zugänglichen Parkanlagen müssen Hunde 
an der Leine geführt werdeno 

) 
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(3) An öffentlichen Orten müssen bissige Hunde mit· 
einem Maulkorb vers0hf;n sein .. 

. ~. 

(4) Der r1aulkorb muß' der Kopfform des Hundes ange= 
paßt und am Kopf derart befestigt sei~, daß der H~d s~inen 
Fang darin öffnen und frei atmen, aber nicht beißen oder 
den Korb vom Kopf abstreifen kann. 

(5) Der Mau~kß~b- oder Leinenzwang (Abs. 1 bis 3) 
gilt nicht für 

1. Polizei- und Jagdhunde während ihrer bestimmungsge= 
mäßen Verwendung und 

2 .. Hachhunde, sofern sie an eine sichere'Läufkette 
gelegt sind. 

(6) Für die Binhaltung der Abso 1 bis L~ hat der Ver= 
v!ahrer des Hundes zu sorgen .. ~!ird die Verwahrung einem 
Gtrafunmündigen anvertraut, so treffen diese Verpflich= 
tunhen den Halter des Tiereso 

zu § 13: 
Es besteht somit Maulkorb-/Leinenzwang bei' der Haltung von 
Hunden: 

- an' öffentlichen 0:rten: Maulkorb oder. Leine; 
- bissige Hunde an öffentlichen Orten: Maulkorb; 
- in öffentlicl .. c..7.lzugänglichen Parkanlag'en: Leine. 

Die im § 13 vorgesehenen NaBnahmen dienen dem Schut<i vor 
Gefahren, die sich aus der' Hundehaltung e·rg·eben. Bs ist 
darauf hinzuweisen, dar. j· .. bs .. 1 eine ähnliche Hef;olung 

. vete:rinärpolizeilicher Natur nach eJer Kundmachung des 
'-liener r1agistratcs, betreffend r'laßIiahmen zur Bekämpfung 
der ilutkraIllchei t der Hunde, Amtsblatt der :·tadt T!ien 
Fr. 7/1947, ersetzt. 

Von einem "bissigen Hund" im 8inne des lLbs Q 3 kann dann 
. . 

gesprochen werden, wenn das Tier auf Grund der bisherigen 
Erfahrungen zu ein'cm aggressiven VerhaI ten neigt', ,.,obei 
BiBverletzungon (ün i'lichtigGS Indiz zur Deurteilunp;, ob 
ein solches Verhalten vorliegt, dars~elle~. 
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Hachhunde: 

§-;1.l4 (1) I'!achhundc ~ die im Freion ver'1rTCndct v,erden und deren 
Be\"iegungsfreihc;i t e:ingeschränkt \-lcrdcn soll, dürfcn nur Cll1 

einer Laufkc~te 6dcr in einem der Gr6Be des Tieres cnt= 
sprechenden Z\:lingor gehalten \-vcrden. 

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere 
Vorschriften über die Haltung von l.fachhunden, ins.besondere 
über ihre Unterkunft, Fütterung und sonstige Betreuung, 
zu erlassen. 

Haltung von 7,Jildtieren: 

§ 15 (1) Das Htaten von Jild.tioren, vielehe besondere An= 
sprüche an HaltunG und Pflege stellen, ist aus Gründen 
des Tierschutzes verboten. 

(2) Die Laz:donregierung ha.t durch Verordnung jene 'fild= 
tierarten zu beze~chnen, welche besondere lUlsprüche an 
Haltung und Pflege stelleno 

·(3) Das Verbot nach .i-" .. bso 1 gilt nicht ·für 
1 0 Universitäten und an.dere wissenschaftliche Ein= 

richtungen, 
20 Tiergärten und ähnliche Einrichtungen, die wissen= 

schaftlich geführt \-Jorden, 
3 .. befugte Tierhändlcr~ 
·~o Tierheime, 
5. Varietes, Zirkusse und im Zusammenhang damit ab= 

gehaltene Tierschauen, 
6. bcrufsmäBie;c Vorführer von Tiornummcrn (Dompteure), 
7. Erzeuger von Arzneimitteln, sofern die Tiere zur 

Gc\1innung von ArzncimittEün gehalten werden, und 
8. Personen, welchen eine Bowilligung Gemäß Abs. 4 

erteilt ,rurdc 0 

(4). Die Be:h6rdc hat auf Antrag die Haltung von \·Jild= 
tiercm im Sinne d.es .... bs. 2 - soweit nicht Iinltungsvurbotc 
gema §f 1'1 J·ibs. 5, 12,und 16· flbs. ~I bGstchcn -- zu bmvilli[';on, 
wenn gewährleistet ist, daß diG Haltung den Grundsätzen des 
§ 11 il.bs. 1 bis 4 entspricht und sonstiGe öffentliche Inter= 
essen nicht cntgcßonstehon. 

(5) •. 00. 

) 
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Haltung von gefährlichen Ti~ren: 

§ 16 (1) Das K'.l tün von gofä.hrlichen \Jild tieren ist aus 

Gründun dar Sichürhoit vGrboten~ 

(2) Die Landosregierung hat durch Vcrc;rdnung zu be= 

stimmen, 1rlelche Hildtiere wegen der von ihnen ausgehen::: 

den Gefahren für die körperliche SichGrheit von Menschen 

als gefährlich anzusehen sind .. Vor Erlas'sung 'einer solchen 

Verordnung ist die Bundespolizeidirektion \'Iien zu hören •. 

(3) Das Verbot nach l~bs .. 1 gilt nicht für die im 

§ 15 Abs .. 3 Z1 bis 7 genannten P.::rsonen und Einrichtun= 

gen .. 

(4) ;.Jenn ein befugter Tierhändler oder ein Bctre~.ber 

eines Tierheimes ein Tier im 5inne dos j!.bs •. 2 weitergibt 
odor nach " !ion e:inbringt, so· hat er dies der Behörde unter 

" .. : . 
i'Jlgabe .des künftip;en Ve:r\..rahrungsortes binnen zrlei \-Jochen 

zu me!l!den .. 

(5) \:/enn von anderen als dün in einer Verordnung ,gcmo 

~bs~ 2 genannten Tieren oder von Tieren, die in einem.Tier= 
. ., .. 

garten oder einGr ähnlichen Einrichtung ( §15 Abs. 3 Z 2 ) 
oder von einem Dompteur ( § 15 Abs .. 3 Z 6 ) gehalten \'TCrdcn, 

eine Gefahr für Menschen ausgeht; so kann die Behörde zur 

Beseitigung dieser Gefahr die orforderlichen Lufträge er= 

teilen.' Kann dieser Gefahr in anderer Heise nicht· \"rirkungs~= 

7011 begegnet werden, ist die Abnahme und sichere Verwahr= 

ung des Tieres auf Kosten Und Gefahr des Eigentümers oder 

nGtigenfalls'die Tötung gegen Ersatz der Kosten zu verfü= 

gen .. Bei l1cgfall dur Voraussetzungen sind angeordnete Maß= 

nahmen aufzuheben'oder das abgenommene Tier zurückzustellen. 

zu § 16: 

iuidürs als nach der bishürigen R,)chtslagt~ ist das Halten gc= 

fährlichcr lüldtiere' durch\"rcgs verboten. Um welche Tiere es 

sich dabei handelt, ergibt sich aus § 3 der 1. ~Jiüner Tier= 

schutz- und TiE!rhal tt:v0rordnung vom 15 ~ Dczumbe;r '1987, 
LGBlo !Jr .. lt-8; es sind dies zum Beispiel l"lcnsch.;;naffun~ 

katz0nartiee Raubtiere, Krokodi_lu, Giftschlangen llnd Spinnen~ 
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tiere, wenn letztere imstande sind, !'1enschen schwere 'ver= 

letzungen oder Gesundheitsschäden zuzufügen. Die einzige 

Ausnahme vom generellen Haltungsverbot besteht hinsichtlich 

jener Tiere, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

\.Jiener Tierschutz- und Tic.r,hal tegesetzcs in'Jicn. in Gefan= 

gen.schaft gehalten wurden un,d deren Haltung bisher nicht 

bewilli~clIlgspflichtig \'iar oder beuilligt v/orden ist. 

Mi t der v.lahrnehmung der Aufgaben gema f: 16 l .. bs ~ 4 und 5 
ist das '!(dministrationsbüro betraut 0 

Tierheime: 

§ 17 (1) Der Betrieb eines Tierheimes bedarf der behördlichen 

Bewilligung .. 

(2) .. .,.0. 

(3) Bewilligu.l"lgen nach ~.bs .. 1 können erforderlichenfalls 

inhaltlich beschränkt, befristet und unter Auflagen und 

Bedingungen erteilt ,,,erden. In einem solchen Verfahren ist 

die BFD \-lien zu hö;"eno 

(4) 0000'0 

(5) Der Le'iter des Tierheimes hat ein Vormerkbuch zu 

fÜhren, . in dem unter laufender Zahl der :r-Tame und ',vohnort 
des Eigentümers bzw .. Überbringer des Tieres, eine Beschrei= 

bung des Tieres, der Tap; der Einstellung und der Gesundhei ts=' 

zustand einzutragen sindo Bei ,h,bf:.abe des Tieres sind Datum 

und i: .. rt des i~bp;anges (Tötung, Vere!lden oder .;: .. b[(abe a.11 

l'ri vate) sowie rame und t"ohnort des 'L~crnehmers festzuhalten .. 

Diese iLUfzeichnungen sind drei Jahre aufzubowahren. 
(6) .... 00 

(7) Den Tierärzten der Behörde ist, soweit dies zur 

Kontrolle erforderlich ist, dur Zutritt zu allen Einrich= 

tunp;en des Tierheimes und die Einsichtnahme in die huf= 

z.eichnungen nach Abs .. 5 zu gestatten sO\'iie j(}de zur Ron= 

tro:Lle erforderliche l..uskunft zu Grt,ülün,. 

(8) 

(9) 

.. • 0 • 6 

) 
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I V. A B S C H N I T T 

D~bBrden und Verfahr8n 

BchBrdc: 

§ 18 (1) BehBrde im Sinne dieses Gesetzes ist, ausgenommen 

in den im hbso 2 angefÜhrten Fällen der Magi~trato 

(2) Für die Dauer der Geltung der Verordnung· der wiener 

Lnadesregierung, LGBl. für \lien Fro 27/1968, mit der die 

Besorgung der iillgelgenhei ten . der Brtlichen Sicherhei tspoli = 

zei auf die BPD \lien übertragen vlird 7 ist dies Behörde im 

Sinne der §§ 16 J'lbs 0 4 und 5, 22 Abs... 2 sowie 30 ;~bs.. 3 und 4 .. 

Eigener Wirkungsb~~~ich de~_~~~}P2~ 

§ 19 Die in. den §!) 11 ,;·~bs. 4, 13, 16, 22 Abs. 2 sOHio 30 

Abso. 3 und 4 geregelten imEe19gcnheiten ~er örtlichen 

ßicherhei tspolizei sind, mit i .. usnhhme des Vcrv:ä~ tungs=· 

strafverfahrens und des V er\.,ral tungsvollstreckungsverfahrcns , 

solche des eigenen \/irkungsbereicJ-:6s der Gemeinde .. 

l'1itwirkung der Bundes.E.~lizeidircktion \alien undd·er 

Org~e des öffcntli.chen Sicherheitsdienstes: 
............. • "- ... ""' ...... • _._ •••.•• _ ........... - ... -- $ 

§ 20 . (1) Die Bl?D Vien hat bei (ibertretungen der §§ 11 Abs .. 4, 

) . 4~, 16 Aba. 1, 2 und 4, 30 Abs. 4 und bei Nic·htbefolgung 

von: i .. ufträgen, die in Bescheiden gem •. § 16 l .... bs. 5 sowie 

in solchen nach d.er im § 30 i1.bs], 2 zi tiGrten Kundmachune; 

getroffen worden sind, an der Vollziehung des § 28 i~bso 

2 biS.. 4, bei Verletzung dieser Geboto und Verbote durch 

einen Strafunmündigen a~ch an der Vollziehung des 

§ 28 Abs 0 5 rai tzmvirken durch 

1 0 VorbeugUllgsmaßnahmen gegcn drohende Verwal tunr; silber= 

trctungen, 

20 Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungs= 

strafverfahron erforderlich sind, wie insbesondere 

die Festnehmung von ~uf frischer Tot betretenen }~t;r' 

sonen (§ 35 VStG '1950), die l"cstsetzung 11r:d :Sinhc::: 

bung einer vorlüufigen Sicherheit (Si 37 '!. ~/0tG 1950) 

und die Erstattung von ~~zeigcn, 
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3& Maßnahmen, die bei Gefahr im Vorzuge zur Sicherung 
des Verfalls erforderl~ch sind (~ 39 nbs. 2 VStG 1950), 

4. die Festsetzung und Einhebung einer Sicherheit 
(§ 37 vstG 1950), 

50 die Jo .. hndung von V Grwal tl1:ngsübertretungen mittels 
Or~~nstrafverfügungen (§ 50 vstG 1950). 

(2) Den Organen des öffentlichen [,icherhcitsdienstes 
obliegt, abgesehen von den sich aus i1.bs .. 1 <.:rgebonden 
b.ufgaben, 

10 bei dienstliche):,' \,fahrnehmung eiI?-er Tierquälere~ 
im Sinne des § 4 .I°lobs 0 1 und § 5 
a) die Feststellung des Tatbestandes und der Per= 

son des Täters sowie die Erstattung der i~zeige 
und 

b) die vorläufige Beschlagnahme von Tier~n odor 
Gegenständen (§ 29 ... bs 0 1), sofern dies zur 
Beendigung d€roTierquälerei erforderlich ist, 

2. die Festnahme aus dem Grunde des § 35 lito a VStG 
°1950 und die i.nhaltung des FestgonomIllenen zum Zwecke 
der Vorführung vor die Behörde während einer Dauer 
von höchstens zWQ~f Btun<ten, vom ~eiot.punk~ "der o~est= 
nahmeooan gerechnet, so"fern 
a) der Täter einer dienstlich wahrgenommenen Tier= 

Quälerei (Z 1) auf fris~her Tut bctFeten wo~~en 
ist od~r 

b) ein TiorschutzFrgan (§ 24) die Identit~t ~inor 
von ihr ang0haltonen P0rsono nicht klären konnte 9 

3. die' Leistung von Hilfe über Ersuchen cineos Tierarztes 
d€lr Behörde bei einer von ihm gemäß den ° §§ 6 ... O).bs 0 5 
und 6, 17 i:..bs 0 7, 22 . ..j° .. bs .. 1 und 23 j._bs .. 1 gefÜhrten 
.ri.mtshandlung .. . "': ..... 

zu § 20 Abs. 1: 

Die Bundespolizeidirektiol1 'lien hat an der VollziehunQ; der 
Vorschriften über die 'rierhaltung mitzuwirkeno 

Der Magistrat der Stadt o~lien hat särqtliche mit Ermächti= 
gungsurkunden ausgestattete Sicherhei ts,orachebeamte gemäß 

) 
I, 
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G 50 ~bso 1 VstG 1950 ermächtigt, hinsichtlich bestinnter 
fbertretungen mittels Orgnnstrafverfügunl2= Geldstrafen ein= 
zuheben: 

§ 11/4 Z 0 2: Unzur!lutof1re Belästigung nicht im :;> 

HaushaI t lebender f'ienschen durch .Hal tung oder 
VerNahrung von Tieren .. " " .. ;. • .. .. 0 CI .. GO • S 100,-

. § 13/1: Nichtbeachtung d(~s Leinen- oder Maul= 
korbzwan@;es bei der F"äl.ltung von Hunden an öffent= 
lichen Orten .. .. .. .... • .... " .......... " S 100,-

§ 13/2: nichtbeachtung des Leinenzwanges für 
Hunde in öffentlich zur ängli~heXl',Parkan1ä.g~n:: .. S 100,-

Mit Organstr~fverfügung eingehobene Strafgelder bilden eine 
Einnahme des Bundes. 

\·Teiters hat der Nagistr3.t der gtadi; ~::·.~n sämtliche mit 
Ermächtigungsurkunclo e,usgest~~tete S\-TB zur Ho.ndhabung 
der vorläufigen Sicherheit (§ 37a ~bso 2 Z. 1 und 2 sowie 
~bsCl 3 VßtG 1950) in bezug auf dieselben übertretun~en 
(siehe. Organstrafverfügung ) ermä.chtig. 

zu § 20 Abs. 2 Z~1~lmto b: 

Diese vorläufige Beschlagnahme darf einerseits nur ausge= 
übt. werden, wenn gelindere Bittel _. Ermahnung des Täte~~ 
oder Vbcrnahme des Tieres durch den Halter - nicht densel= 
ben Zweck erreichen, und dient andererseits dazu 7 die :F:ort= 
setzung der strafbüren Handlung zu unterbinden; es bc= 
durfte daher keiner Ermächtigung zur Festn~hme gemäß 
§ 35 lito C VStG 1950. 

Beschlagnahmte Tiere sind. der Tierretung zu übergebe.no 

7,U § 20 Lobs. 2 Z 2 lit. b: 

Da in di<.:;sen Fällen eine dienstliche '.~uhnehmung der Orgrtne 
. ... . . . .. 

des öffentlich~n Sicherhei.tsdienstcs nicht vorlißgt, stellt 
E 20 hbs .. 2 Z ~ 2 ::~"'Jf di.:: IIFcstn."1hmc ~.ms dem Grunde des 

§ 35 1i t 0 a VGtG 1950" o.b, \vomi t gesagt wird, dan ludiglich 
die Erfordernisse des Unbekanntseins und d0r .• usweislosig= 
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keit gegeben sein müsseno 
Beachte: Das ~l'ierschutzorgan muß die PE.;rson bei Begehung 

einer. Ver' . ..rnl tungsübertretung nuf "Frischer Tnt" 
betreten habeno 

Die Er~tattung. der L.Ilzeige. o"!=>l~egt in diesen Fällen de. '.'. 
Tierschutzorganeno Die "Festnahmemeldung" ist vom. Bezirks= 
polizeikommissariat zusammen mit den über die Identifi= 

. . . 
~~erung des Beschuldigten abgef~ßten Berichten dem 

. Magistrat der' Staat' \/ien (=" dem für den Tatort zuständigen 

.Magistratischen Bezirksamt)" zu 'übermittelno .. -. .':.' .' . .r .1. 

zu § 20 ll.bso· 2 Zo 3: 

Die ;~tshandlung selbst ist vom Tierarzt zu führen, .der auch 
die. entsp;r-echenden l .. ufforderunr.;en an den Betroffenen zu 
richten hato Dem OrBan des öffentlichen 3icherhcitsdienstcs 

. " 

obliegt lediglich die Assitenzleistung,und der Schutz des 
T±.e.uarztes vor .i..ngriffen .. 

Betreten von Liegenschaften Räumen und T~~portmitteln: 

§ 22 (1) Die Organe des öffentlichen, Sic~erheitsdi~nstes und 
die Tierärzte der Behörde sind nach' Mäßgabe ihrer sachlichen . . . . 
Zuständigkeit befugt, Liegenschaften, Räume und Tr~sport= 
mittel zum Zwecke der Durchsuchung zu betreten und sich 
unte;r Hahrung d~r Verhältnismäßigkoit der eingesetzten 
Mittel Zutritt zu verschaffen, wenn dieser nicht freiwillig 
gewährt wird, sofern begründeter Vcrdncht auf eine Vbertre= 
tung dieses Gesetzes bestehto 

(2) Die Befugnisse de~ •• bso 1 stehen den Organen d0r 
Behörde auch im Rahmen d€lr Vollziehung der f§ 16 .... bs 0 5 
und 30 ":l.bso 3 zUo 
Siehe Anmerkungen zu § 11 0 

Sofortiger Zwang: 

§ 23"(1)" Die Tierär'ztü der Behörde s:':.d borochtigt durch 
J'l.usübung unrlli t.tülbnrer bchördlichür Büfehls- und Z"/[lTIfS= 

gC\'Tal,t 
1 0 wahrgenommene Tierquälereien zu boendcn, 
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Tierschutz/ 17 

2. Eigentümern, bei denen die Gefahr besteht, d~ß sie 
ihrer tierschutzrechtlichem Pflicht 'gern § 1 .i.bR. 2 nicht 
nachkommen, das Tier· abzunehmen und es an Institut~, 
V(:reinigungcn oder Personen, die eine aal tunt::; ir;~ Sinne 
des § 11 hbso 1 bis 4 gewährleisten, zur B~treuung ßegen 
Ersatz der Kosten durch den säumigen Eigentümer ~~ä'auf 
seine Gefahr zu übergeben, 

3. Verwahrern, bei denen die Gefahr besteht, daß sie ihrer 
Pflicht gem .. § 11 übs. 1 bis 3 nicht nachl~ommen, das 
Tier abzunehmen und es dem Eigentümer zu übergeben oder 
gegebenenfalls gemp Z. 2 vorzugehen, wobei die zwischen= 
zeitige Betreuung gegen den Er~Cltz der Kosten durch den . , 

'Eigentümer un~ auf seine Gefahr zü e~folgen hat, sowie 
4. bei Tieren, für die d~s Heiterleben, auf Grund einer 

~uälcrei oder einer Verletzung offensichtlich eine (~al 
bedeutet und auch eine Wiederherstellung nicht mehr zu 
er1tTarten ist, für eine schmerzlose Tötung zu sorBon. 

(2) ...... 

(3) Si::t!' innerhalb z"leier l'1om=!te nach 'o'1.bnahme (.;1.bs 1 Z .. 1) 

die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße HaI t.ung des 
Tiors aller Voraussicht nach geschaffen, so i'st es zurück= 
zustellen. i~dernfalls ist das Tierf'Ü.r ver,tallen zu er= 
klären, wenn der Eigentümer nicht inncrhia.lb des genunnten 
Zeitraumes über das Tier in einer \-Ieise verfügt, daß dessen 

J ordnungsgemäf\e Haltung zu erwn.rten ist 0 

zu § 23: 

Die Organisation dos tierärztlichen Dienstes des Nagistratc.s 
Der Stadt ~.Jien obliegt der M~gistratsabteilung 60 (Veteri= 
näramt). In der Zeit zwi.schen 08 .. 00 und '09.00 Uhr und 

'z"Tischen 14.00 und 15 .. 00 lJhr ist werktags an ..: .. rbeitstagen 
jedenfalls ein Tierarzt der Veterinäramtsabteilungen der . . 
I"Iag. Bezirksämter err", fchburo L.ur·crhalb dieser Zeit steht 
rund um die Uhr der tierä:r~;tliche Pcrrn:-:-.ncnzdienst im 
Schlachthof Bt 0 11ar:x zur Vorfügung .. 
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Tierschutz/ 18 

Vo k.BSCHNITT 

Tierschutzorgane 

'l'iersc.hutzorg~ne :_ 

§ 24 (1) Die Behörde kann ehronamtliche Tierschutzorgane in 
der erforderlichen Zahl bestellenD Ein'Rcchts~nspruch auf 
eine solche Bestellung steht nie~dem zu • 

. (2).t·~is Ti0rschützorg~ne dürfen nur eigenberechtigte 
Personen bestellt we~den, die 

1. daß 190 Lebensjahr vollendet haben? . -
20 die österro St~atsbürgcrschnft besitzen, 
30 über die geistige und körperliche Eignung für die 

mi t ihrer Tätiglcei t veri::)Unden0n A .. ufg::'..ben und über 
die erforderliche Vortrauens~lÜrdigkeit verfügen 
und 

4. auf Grund einer Befragung erwarten lasp.en,. daß sie 
über Kenntnisße~uf dem Gebiet des Tierschutzesver= 
fügen und mit ihren Rechten und Pflichten vertraut 
sind •. .... . 

(3) ~~ls nicht vertrauenswürdig "(.i>.bso :2 z" 3) si:nd jeden= 
.. , f·a.lls· Personen :anzusehen, die wegen einer oder mqhrer.~.;r; mit 

Vorsatz .hegangener ·strafbn.rer Handlungen :von einem:.inlä= 
dischen Gericht zu einor mehr als einjährigen Freiheits= 
strafe oder wegen tierquälcrischsn Verhaltens verurteilt 
worden sind. 

'(4) Tierschutzorgnnc sind auf dio gcwissenhaft~ Erfül= 
'lung' ihrer Pflichten duroh die Behörde anzugeloben. Nach 
der l~gelobung ist em ~ierschutzorgan ein Dienstausweis 

. auszustellen und ein Dienst~bzeichcn auszufolgen (§ 27). 

(5) 

(6) 00 0" co 

~$abcn dOI' Tiorschutzorr;al1G: 

§ 25 Ticrschutzorgnne sind verpflichtet, lJbertretungen ti.::::,"~:=·c:'mt 

tierschutzrochtlichor Vorschriften cl.ieseS(.~Ge6-e~zes()dd~rdor 

.> 

) 
.'. 
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Tierschutz/ 1~ 

derauf gegründeten Verordnungen anzuzeigen. Betreten s~~ 

P~rsonon hoi rl0r B0s~hung ~uf frischor Tnt, so sinrl dia 
Tior~chut zorg,'lnc berech.tigt, di0se 7"mr. Z1;r(:ckt,': der Fr.:!st= 

stellung ihre:r I.denti tät o.l1.zuh:::.l t0no Ist die Ic1(;nti tät 

der A~ngchaltenen nicht sofort feststellbQr, sind die 
Tierschutzorgane verpflichtet, diese unv~rzüglich dem 

nächstun Org~n d0S öffentlichen Sicherheitsdienstes zu 
übergeben~ 

Betritt ein Tierschutzorgan eine l>erson bei dar' Begehüng 
, , 

einer solchen VGrwnltungsü~crt~etung auf frischer Tat, so 

ist es borechtigt, den B~trcffenden zum Zwecke seiner Identi= 

tät anzuh~ltenft Hiobei handelt es sich um eine Festnahmü= 

bef'l:!Knis..!., Kann. dt4nE'.ch die Idnti tät dus .... l1.gchnl tonen nicht 

~ofort geklärt werden, so ist der unvorzüglich dem nächstcn 

Organ des öffontlichen Sich\)rhoitsdicnst'cs zu übergeben, 

in. :ler Regel also ~P:., 9-.<1.s nä_<?pste Wachzimmer zu bringen ." 
.' .. :7: •• 

Rt;chtsstellun~ _~ur_ .. T.i(;~.Ehutz2_rf2ane-=-

§ 26 (1) Ti(~rschutzorg:me genieRen bei ,,' .. usi.i.bung ihres Dienstes 

den 1Sesond~ren Schutz, den df1s Strafgosetzbuch Beamtc::n 

(§??4 Z. 4 StGB) einräumt .. 

(2) Der Behörde obliegt die .:' .. ufsicht übel! die Tiorschutz= 

orge.ne. Siu kann in "'l.usübung ·des i~ufsichtsrechtes 1·ieisungcr. 

erteilen .. 

Di0nst~usw0is und Dienstabzoichon fi~ Tierschutzorgane: 
-_._-~-_ .. _-----_. __ ...... __ ._. -- ..... -"\-. ... . '._.-r---'--. --.---- ----

§ 27 (1) Der Dicnstauswüis für Ti~rschutzorgane ist mit einem 
Lichtbild zu vorsdlEm und n.ach d€:J1l Muster der .... n.lage 1 

l"h.:rzustcllel1 .. 

(2) Das Dicnst:;:,bzcichen für Ti0rschutzorgn.ne ist C:'.us 

Mütf.lll nach dem Muster der i.nlnr;o 2 h,;;rzustellcn.. Es be= 

steht aus cinc:r.1 :·!r.I,ppvl'l d""r Stadt ~,Ji(:l1. mit (ic:.:r Umnchrift 

IIIJ.'iorschutzorf;::m" zoigondcn Schild von 6 cm Längi.; und 

5 cm Breito und ist mit cin0r fortlnufondcn Nuramor zu ver 

schen .. 
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Tierschutz/ 20 

. (3) Jedes Tierschutzorgan hat boi ... usübunr; d~s Dit;nstcs 
d.D.s Diens.tabz(;i~hen sichtonr zu tragen und den Dienst=. 
ausweis auf Verlangen vorzuweiseD. 

~V 1.0 h B.S cOn N I T T 

Strafbcstimmun~ün und Vürfall 

Strafbestimmungen: 
·0 

§ ~8 (1) l:/or ein Tier~ das Schmerzen empfinden. knr~, in q~al= 
.: voller\leis~ oder ·mutwillig töte,ihm unnp'tigeSchmcrzcp., . 

. ) 
Qualen, Vorletzungen oder sonsitge Bch~den zufügt oder es 

unnötig in schwere .iUlgst versotzt, begeht eine V erwnl tungs = 
übertretung und ist mit Gcldstr~fo bis zu S 100eOOQT-~~u 
bestrafen. .00 ~ 0 • 0 .0. 

(2) toTer den Bestimmungen des IIIo °LbsChnittes übt:r 
die Tierhaltung und den dur~uf gegründeten V~rördnungen und 
Bescheiden zuwiderh~ndclt, begeht eine Vcrwnltungsübcr= 
tretung.und ist mit G~ldstre.fe bis zU·:3 1oo:00b~-' zu bc·~ 
strnfeno 

(3) 

(4) 00 .... 

(5) \"er als Vorc;mtwortlich0r im Sim1.c dos § 1 •. bs~ 3 

seiner Sorgf~ltspflicht gemäß dieser Gesetzesstelle nicht 
nachkommt, begüht eine V~rwaltungsübGrtretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu S 300000,- zu bestr.:-.f0no 

. . 
(6) Der Versuch ist strafbar. 

Vorfall: 

Dor Verfall ist gern. § 29 vorgcschen~ 

zu §§. 28 un~. 29 : 

f-1angels uine:r ~)\.lbsidi:\ritätsb\.stimmung· im V,;l'\'I:'..l tungsstr<",.l = 
rechtlichen Ber0ich sind gerichtlich strafbaru· Hc:mdl\mg.:.:n 
( § 222 StGB) und Verwaltungsübortretungen nt:bcnoinc.nd\)l:' zu 
verfolgen. 

.> 
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Tierschutz/21 

Zu Absatz 5 wird bemerkt, daß Eltern für das Verhalten 
ihres Kindes gegenüber Tieren verantwortlich sind und 
im F'alle einer ,:,orgfal tsverletzung bestraft werden 
können. 

V I I • A B S eH N I T T _._--

Ubergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 30 (2) Das Verbo.t dt:s des § 16 Absa. 1 findet keine Anwendung 
auf jene gefährlichen q1ldtiere im Sinne des § 16 Abs. 2, 
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im· 

Gebiet des Land_es ~:lien in Gefangenschaft gehalten wl-irden 
und deren Haltung nach Maßgabe der Kundmachung des 
Magistrates der Stadt Wien über das Verbot des Besitzes 
und der Haltung von bestimmten Tieren, Amtsblatt der Stadt 
\>lien Nr. 79/1964, entv/eder bisher nicht bewilligungspflichtig 
W'ar·;,·oder:i.}}fnir!lli-gt'.~.wv.rde1 ~.iagl:an~ehnichnee:inediaßaabmel·..nach 

Abs a 3 ergriffen \vurde o Siehe Anmerkung zu § 16. 

e 0 0 0 0 9 • 0 0 • 

(4) Gefährliche ~ildtiere im Sinne des Abs. 2, deren 
Hal·tung nach der dort angeführten Kundmachung bisher nicht 
bewilligungspflichtig war, sind der Behörde (§18 Abs. 2) 
bis längstens 310 I'1ärz 1988 zu melden .. 

(5) 

(6) 

. 

e 0 • • • 0 0 • 0 0 

• • 0 • 0 0 • 0 • 0 

Bezüglich Tierschutz- und Tierhaltegesetz siehe auch: 

1. Informationsbrief November/Dezember 1987 

2. Dienstanweisung ,öTierschutz il p P 1261/a/87 vom 
22. Dezember 1987 

3 .. Skriptum ,i Strafrecht iI , § 222 StGB 
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AnLage 1 

Seite .. 

lundiche EinU'2gungen: 

I,' 

'. 

- .1. 

Seite 1 

( ; 

. . 

Eigenhändige UnterSduih des Inhabers: 

.......•.....•..•.................. 

Anlage 2 

Seite I 

. ... .. .. 

Dienstausweis 

für den Dienst als 

TIe1C'schutzocgan 

SeiteJ 

..... '. .' .' 
~asnc: ••••• o ••••••••••• ~ •••••••••••• ; • 

,eboten am: ...................................... 0 ........... . 

Adresse: ............................. . 
, .....•........••..•....•...• ~., ..... ~. 

Nummer des Dicnsubuicbens: ••••• ~ ••••• 

Der Inhaber dieses DiCIUU.\ISWcises .wurde 
gem!Lß $ 24 Abs. 1 und 4 des W'eeaer T:cU.. 
iCh'uz- und Ticrbahegcscaa, LGBL Eur 
Wien Ne. J'j1l987. bestellt und anccJok" 

W'"ocn. '., ........................ ' ... 

... 
) 
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'l'ierschutzi23 

Sqnstige tierschutzrechtliche Vorschriften 

1 0 Verordnung über das Schlachten und Töten von Tieren 
LGBI für ;'lien Nr. 3/1952 

Ver]2flichtungen 

1. Schlachten in ~schlossenen Räume~ unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit und Jugendlicher unter 14 Jahren ~ . 
Ausnahmen bei Notschlachtungen - § 3 -

2. vollkommene und allgemeine Betäubung ·mit einwandfreien 
Bolz~nschuß- oder e~ektrischen Betäubungsapparaten aller 
warmblütigen Tiere vor dem Schlachten - Ausnahme bei 
Notschlachtungen außerhalb von öffentlichen oder privaten . . 
Schlachtungsstätten bei Gefahr der Verendung des Tieres -
§§ 7, 8, 14 -

3G Fesseln eines Tieres, soweit überhaupt notwendig, erst 
unmittelbar vor der Betäubung - ~ 10 -

4. Enthäuten, Brühen, Rupfen und Zerteilen geschlachteter 
Tiere erst, wenn keine Be\-Iegungen mehr wahrzunehmen "sind 
und der Tod eines Tieres eingetreten ist - § 12 0 

Verbote 

1 0 Genickschlag, Genickstich und aas Brechen des Genich:e~, 
ausgenommen der Genickschlag bei Kaninchen - § 9 -

2. Aufhängen von Tieren an den Hint~r~üßen vor der Betäubung 

.. ) ) - § 10. 

20 Verordnung der \üener Landesregierung vom 9. Dezember 1958 
über das Halten von Hunden für \/achtzwecke und das Schoppen 
von "Geflügel. 

Verpflichtungen 

§11Ausreicpendes Fütte~~, in der kalten Jahreszeit ist ihnen 
w~nmgst~riglethmal täglich warmes Futter zu geben~ 

reines Trinkwasser muß stets bereitgestellt sein~ 

Futter- und Trinkgeschirre sind stets rein zu halten; 

S·2 Di-z: L!'.i.;::·k-"~i:te muß "·ienip.:stens so .............. .. _._--- - daß der .. 
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Tierschutz/24 

~ 2 Die Laufkette muß wenigstens, so lang sein, daß de:r 

Wachhund sich i:i·~nl~gcn und auch seine .!1ü "!,;.!..c_ )"_~..2h! 
aufsuchen kann; 

Vorhandensein einer genügend großen. Hüt"t~ -

in ~~m Z~~~ zu halten, regelmäßig gründlich zu 

reinigen und mit Streu ~u ver~ehen~ 

Möglichke~ t für den Wachhund, s.ich wenigstens ~~al 

.tägIi.ch ohne Laufls.~. oder außerhalb des Zwingers zu 
bewegen. 

§ 3 Das Schoppen von Gefl~geIist verboten., . 

'. 

) 
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VER ANS TAL T tr N G SW E SEN 

VE$U\NSTALTUNGEN NACH· DEM 

~IENER VERANSTf~TUNGSGESETZ 

Veranstaltungen - Begriff und Arten 
Überwachung der Veranstaltunge~ 
Sperrzeiten 
Ankündigungen -
Veranstalter 
Verbotene Veranstaltungen 
strafbestimcun~en 

BETRIEBSBESTIMMUNGEN 

KINOWESEN. 
.' 

Seite 

1 

1 
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2 
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3 
3 
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6 

Bewilligung - VorführungsRescheinigung 6 
Konzessionär . 6 
Jugendzulassung 6 
Aufführungs zeiten 
Behördliche ttberwachUng 
Strafbestimmungen 
Betriebsvors9hriften 
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I 

. :,' "".: veranstaltungswesen I 1 
' .. " " "~:' :": 

VER A N· S.·~:·;Ii .. !'.·:.T .~U N'G S 'V! E S E ·N -,_._-----. , .. : ; . ,=.::' '," • ': . 
VERLNSTALTUNGEl~ 

LGB1. Nr. 12/71 
.nach deo .wiep.er Yeranstaltuntisgesetz 1971 
i. d. F~ 22/76.u. 17/81 . :' : '" .... ' : . , .' '" 

VER..';,NSTil.LTUNGEN sind Tlie'at·ßr.au,fführungen jeder A-rt, 6ffentliche 

§ 1 Schaustellungen, Darbietungen· Uo Belustigungen; 

öffentlich 
10,' 

.... . 

nicht .allgem;ein·zugangliche, wenn· mehr al,.s 20 Per­
~one':ri 'teil~ehIaen' köni;l~n. A"u.snahme: FBJ:lilienfeiern 
oder . häusliche' ·Ver·a:n-s~al t\llige.Ii in privaten Wohnungen • 

Aus gen ~ I:l'~ e 'no' ··~o~'ver~s.tÄ~.t~~~ieset~.,~in~ .~~ B •. 

,', 

Filcauffüb.rungen' (wr:"'Kin~gesetz) ;''':.'' . . 
: .' ••• '~ .. ,'" ': : ', ••• i ".......' ~ '. ;',. .' 

Veranstaltungen~ die durchand~re Rechtsvorscbrif­
teil "'geregelt w·era.Em·(z:·'· B··.;, 'versarrunlungen) . 

.' :' ':-" ". .:' '';'" : f' ; ~ _.0, 0 ,. '." . , 

oder die z~ Religions.ausübung geh~ren; 
" ., '.' .• :' • • " .. :. .."rl.~, , ' :. ,.' • " .. ~~ '". ': " 

die wissenschaftlichen, Un1(erricht~- ·.und, 
ähnlichen Zwecken dienen; 

.,' . " 

,.;. " :' .:; ::;. 

. " 

'.t •• ::. : 

~;' :' d 

g. Konzessionspflichtige Veranstal tungen '. (besoll,Q.ere Bewilligung) § 9 
'a) .,Theater, .('~a·ssungsrau.m. über 50: Pers.onen) , 

b) Variet~s· (Kaparetts) i ~owei t s,ie .. n:tcht ploß anceld.ep:fl.i::ch-
tig .sind (wie bei T.heatern) - . 
deklamatorische und' musikalische Vorträge, 
artistische Vorführung,e:p. 'oder SchaunUlDl!lern 
in abwechslungsreicher' Programmnummernfolge; 

c) Zirkusse - Vorführungen von Reitkunst, Tierdressur, 
akrobatische Vorführungen; 

d) Tierschauen"'; ohne VorfÜhrung'von Dressurakten, 

0) PUblikuostanzunterhalttmgen,' soweit sie nicht bloß 
anrwldepflichtig sind -

es genügt, -daß der Publikuostanz vom·Betriebsinhab~r 
geduldet, od.er nicht untersagt wird.o ' 
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• ',' ': .0 
, " : ~' f ~. ' • Veranstaltungswesen / 2 

f) Unterhaltungsspielapparate - automatische Geräte und 
Spielapparate, die der blÖß~n untcrh~ltu~G die~c~ 
(Musikautomaten, SChießaq,tomaten ohne Verwend\L."1g.. .,. 
von Geschossen fallen jedoch nicht darunter) • ,' .......... . 

. . . ' 

3. Weder ancelde- noch konzessionspflichtige Veranstaltungen § 5 
a) fupfang' von Hörfunk-' tirid':'Fernsehubert~a:gun~en; . 

/'b) ~Betrieb':von Musikautomaten';· . ',.' ;~ ... ': 

c) Schallplatten- und Tonbandauff.ührungen; 

d) andere Dusikalische Darbietungen die in'Gastgewerbe~etriebe~ 
.oder Buschenschenken oder: unentgeltlich. auf den durch Ve~­
ordnung' .bestimmten öffentlichen 'Musizierplätzen durchge-

. ~übrt ~e~den (siehe SEf~~.e"Veransta~tun~swese~ I. 3c~ .. ; ... 
e) sportliche Veranstal tup.gen;' .: ... ' .. r ~ 

s • . I' ~ 0 • 

.. ' : .... ;. ", .Al4s.l?-~1;lmen:., Betrieb- .v:O~ ~po:X::tstätt~~.+~. ·awn~J.dep!lichtig, 
0" •• 0 • '.'.. '.' • I • '.. • ~ .' .... ' .... 

'" Berufssportveranstaltungen' von 'Boxern, Ringer.n 
u 0 ä 0 ~ kO.Il:z~ßsionspf+ichtig o .. 

I ". • •• ..~ •• , 

f) Feu~rwerk~~ .. ßofern e~n~ .Bewil~iSWlg nach: dem Pyrotechnik-
gesetz vorliegt. . '. . :.::':'" <.' .. ' . . , .... ' -... 

ttBER\'{I .. CHUNG der VER1~STALTUNGEN § :25 '. , .... :. : .. :- .. 
obliegt sowohl dem 'Magistrat (in te6mliS~li~r'~Hinsicht) als auch 

:> 

.:f ", der· Blindespolizeidirektion Niieno ·· ... 1 '.: .. .'; .:.. :'.: ... 

A>u'-:F G A ·B E- N" . des' Überw~chungsdrg~n'~f/d~r :j-~undesp'olizei: 
' .. 1'? :'Sicherung :'d~'s ordnung~gemäßen·v~~iA~f~s. der:~~~anstcÜtung, 

'" 
••• 1 .. 

. w.enn nötig durch lVlaßn,ahIne~ o~? vor.ausgege.ngenes . ~. '. ' ,.. .... . . ". 

VeI:f.ahren (Arto II .Ab~Jc. ... 6 1.i1< .•.. e EGVG 1950) wie ...... . .. '.' 
~ntfernung ~on Ruhes~?:T?~rn; .... : ..... '..j 

20 ~nterbrechung und Einstellung der Veranstaltung, wenn die 
.' ( .'..; .. :.:.. siciler'Jne; des ordn~gs·g~mä.ße·n: 'v~;iaufes"au:c~'nach 

. der" 'Entfernung von' Ruhestörern nicht möglich 'ist; 
.. • .' • ..:. •. • . ~ • • •• • • f" ... ;, 

30 Einätellun&' ünd ynterbindUng de.i- 'Fortsetzung von B,ühnenwer-
ken,' wenn dies : zur ·B·eseitigung eines Mißstandes 
.d~·ine;end geb'ot~n ist 0 .' : • 

• '1,' ,- • 

SPERRZEITEN .§ "26 . . ~ ',. . 

Veranstaltungen .. :dürfen vor 6. UhJ:' nicht beginnen und' müsse:ri zu 

fol.gt:nden Zei.ten ·oeendet sein .:.. :.,? per r s t ~? ·d~·_.l]_~: 

1 0 in Verbindung oi t eineo 9-ast.ß5?w~rbe oder B..~sch5:m2~!l~n.J~he:l2.~.!_~"1 ~ .. 
. " -' ,. '" . '. .". " .... .... 

eine halbe'Stun:dev9:rJ de.r f~ .. di.esen Be~rieb.jeweils geltenden 
gewerblichen Sperts.tunde bzw 0 den' Ende der Ausschankzeit; 

20 die übrißen Veranstaltungen um2 Uhr; . 
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') "~\ 

Veranstaltungswesen / 3 

3) VeranstaltWlgen ir:l Freien späteS't.ens um 22 Uhr, 
.. in den l!~iener Heurigengebieten '(Teile ~:von Mauer ,Salmanns~ 

dorf, Sievering, Grinzing, Heiligenstadt;'NuBdorf, Strebers~ 
dbrf ,. S~a.n;un.?rsdOI'f) IJüssen jedoc.h I:lusikalische Veranstal tun­
ge.p;:.·so~~,it 's·:j..~ 'irihergebrachter FO'rm·:erfolgen:,·. erst UIJ 
23, ~:.OO -Uhr', .an Frei t~gen und:. Sa.cistageI?- . erst 'UIJ, 23 •. 30 Uhr be-
endet· sein· ' ". ...... :." , . , '. ,.'. ',"'. 

4) in den pratermäßigen Volksb~lustigungsorten"(Volksprater, 
Laaerwald •• 0 •• ) um 24 Uhr. : . . . . .1,' ". 

1 .. u s nah m e n ven den angeführten ·sperrz.ei:ten. k0nnen 
' .... ' ~äsq~~idmäJü.g·:~Qstges.et.~t ~e.rdeno· ".. .: 

.km K~f'~~it~g ~d SJ:l" 24. Dez~~ber sind Veranstaltungen 

nur zulässig, wenn sie dem Charakter und de~' ::ee.de~.tll;ll,g,~ , ,~ 

~:i:-eser .':rage nicht abt-riiglich sind .," 
-. :,. ,"1," '. :. • I • • • 

.... 
" .... .. 

': ANKONDIGUNGEN' . - § 27 

": . von Ve;ranstal t;ern habcin in einer Weise. zu gesch~hen ,. 
• • . • '. t .' • . .. 4! . • • ,~ . • • '. .' •• 1: I,. :. ...... • 

. , d.ie eine. Yerwech$lung .mit and"eren: VeranßtaltUl'l,gen~~s.- " 
" sCblieBt:.,:;j{nkUndi·gWlgen", die' 'auf ··Irretülirung de~~ puplik~s 

abzielen, sind UnZUlässig. 

VERANSTALTER - § 28 - ',' . , .. 

.... ':, 

. .. :..... .... . -

ist zur Einhal tung ~er .vor$~,~if.t~n ~.' z~ A~be~a~un~. ~d . 
Vorweisung der betre'ff~nden behördlichen VerfügUngen "und 

BescheinigWlgen, zur Sorge für die recht:~,ei tige .11.u.fforde~ung 
an die Besucher ~UD Verlassen der veranstait~g~stätt~'bei 
Gefahr ,~X?-d :für :sQine: ve·rtretu.ng durch' eine ge~igriete Auf­
s:tCht'~per'son i~ s~in~r "1;.bw~~~nhei t ·.verpflichtet. 

VERBOTENE :VERkNSTI~LTUNGEN - ,§ ~O·-

l' 0 "d-e-r eilt'g'el t1.iche ,Betrieb votlSpielapparaten, "bei .denen·· .. 
" dem' 'Benützer eirte Vercögensle:lstung in Form vo~ Geld', . 

Uaren oder sonstigen nicht bloß zur Verlängerung des 
Spie.les berech'tigenden Gegenleistungen .in Aus.sieht 

. gestellt wird; (1 .. usnahm.e: Glücksspielgesetz ) 

20 die .entg~~ tJ..iche r;~.!?:rs_~J:LE:.~_~~ undZukunft!?de~!~ng; 

3.' das -;I3ettelmusizieren; 

40 Experimentalveranstaltungen au~ dem, Geb~et der 

Hypnose oder ~~.f:?.ge_~ti,on. 

Verboten ist auch jede Werbunß für diese Veranstaltungen. 
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,:': Veranstal tungsw'esen / 3a 

. .. .. . 
• .... I. 

STR: .. FBESTn!IMU~TG EN 

", (1) Eine Verwal t1p1gsübertretung begeht , ' 

(2) 

1~.w,er ~in~,. anmeid~pfl~cht~g~ Veranst~ltüng 6hne·'·rechts-
. wifksame A~eldung .. oder eilJ.e kon:zessionspflichtige Ver­

anstaltung ohne behördliche BewilligunB durchführt oder 
we;r eine verbotene.Veranstaltung -.ausgel).opunen das . 

. ,' Bettelmusizieren abhält',' . 
i,'. 

, .. 
3 4' • Ö ci 0 0 0 4, 0 d Ö 

4. wer als Veranstalter öder als Inhaber ein~~:Ve~al).~taltungs-. 
stätte~'einer ihn treffenden Verpflichtung zuwiderhandelt. 

. ,;, ;' .... ~t. •• . ' .. ~. : _.:. \; . ' .. : ... , 
".:'" 

~ 0 0 Q 6 ö 0 0 6 0 0 6 Ö . '. ~.~ :.' . 
(2a) Eine Verwaltungsübertretung b'egeht 

10 wer Qei musikalischen Darbietungen auf öffen~lic~en ~usi­
zierplätzen als Veranstalter oder Mitwirkender den ~ür 
diese Plätze festgelegten BenützungsbedingUAgen. zuwider-
handelt. '" ' ,:' ". " 

20 we:r bei musikälis'chez:t De.rbiet~gen auf öffent'lichen Musi­
::: ;.:.~i:'~rplätzen ~ine ·an ihn ergangene AnordnÜllg nicht :b.e,folgt. 
3 ci wer eine verbotene Veranstal, t. ung, (Bettelmusizi,eren), .ab­

hält. 

(3 - 5) 006006666 

(6) Der Versuch ist strafqaro 

Entziehung der Konzession ist vorgeseheno 

ZUSTÄNDIGKEIT - § 35 - , ; . 

soweit nicht aü.'sd.:t,ücklich anderen Behörden' {~ .,' BI> BPD Wien) 
ein lLufgab?nbereich zugewiesen ist, obliegt die Vollziehung 
in 10 Instanz deB Magistrat. 

Die Überwachung von Verans~altungen~ die sich.nicht auf be-. . ~. . , . 
triebstechnische sowie bau- Uo feuerpol~zei~iche Rücksichten 
erstrecken, sowie die Überwachung d~r Sper.rzeiten steht der 
BPD wien zu. 

Außerdem wurde d.er BPD Wien die li.hndung von Verwaltungsüber­
tretungen nac~ § 32 ~bs. 2a übergeben; hiebei 'sind die Be­
stimmungen des § 50 vstG 1950 mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß Geldstrafen bis zu einem;J;Höchstbetrag von S 3000'" ·,ein­
gehoben werden dürfen. 

) 

) 
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